
Die Gemeindevertretung beschließt gemäß §§ 14 und 16 BauGB i. d. F. der Bekanntma-
chung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
14.06.2021 (BGBl. I S. 1802), die folgende Satzung:

Satzung
der Gemeinde Glashütten

über eine Veränderungssperre zum Bebauungsplan Nr. 10 neu
„Schloßborner Weg / Schulstraße“ in Glashütten

§ 1
Zu sichernde Planung

Die Gemeindevertretung hat am __.__.____ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 10 neu „Schloßborner Weg / Schulstraße“ beschlossen. Zur Sicherung
der Planung wird für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes eine Verände-
rungssperre gemäß §§ 14 und 16 BauGB beschlossen.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Die Veränderungssperre erstreckt sich auf die Grundstücke im räumlichen Geltungsbereich
des zur Aufstellung beschlossenen Bebauungsplanes Nr. 10 neu „Schloßborner Weg /
Schulstraße“. Der räumliche Geltungsbereich umfasst in der Gemarkung Glashütten, Flur 2,
die Flurstücke 294/1 teilweise, 345/3 teilweise, 510/4 teilweise (Schulstraße), 511/2, 511/4,
511/6, 511/8, 511/9, 512, 513/4, 514/2, 514/5-514/7, 514/9-514/17, 514/20-514/23, 515/2,
515/3, 516/1, 516/2, 517, 518/6-518/10, 538/1 teilweise (Schloßborner Weg) und 519/2 teil-
weise sowie in der Flur 4 die Flurstücke 294/1 teilweise (Limburger Straße) und 345/3 teil-
weise (Limburger Straße) und kann der nachfolgenden Übersichtskarte entnommen werden,
die als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 3
Rechtswirkungen der Veränderungssperre

In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen

 Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht be-
seitigt werden;

 erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und bauli-
chen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB sind:

a) Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen
zum Inhalt haben und die einer bauaufsichtlichen Genehmigung oder Zustimmung
bedürfen oder die der Bauaufsichtsbehörde angezeigt werden müssen oder über die in
einem anderen Verfahren (z.B. nach Bundes-Immissionsschutzgesetz) entschieden wird;

b) Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs sowie Ausschachtungen, Ablage-
rungen einschließlich Lagerstätten, auch wenn sie keine Vorhaben nach a) sind.



Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Veränderungs-
sperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über Ausnahmen trifft die Bau-
genehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde.

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre genehmigt worden sind, Vorha-
ben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat
und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen
werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten
Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.

§ 4
Inkrafttreten und außer Kraft tretende Veränderungssperre

Die Veränderungssperre tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt nach Ablauf von
zwei Jahren seit ihrem Inkrafttreten außer Kraft. Sie tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und
soweit die Bauleitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen worden ist, d.h. wenn der Bebau-
ungsplan, dessen Sicherung sie dient, in Kraft getreten ist.

Glashütten, den __.__.____

Der Gemeindevorstand
Thomas Ciesielski
Bürgermeister

Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre zum Bebauungsplan Nr. 10 neu
„Schloßborner Weg / Schulstraße“
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